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1 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungs-
ziele maßgeblichen Bestandteile 

1.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster 
Bruch“ befindet sich nordwestlich des Tagebaus Garzweiler II. Das Schutzgebiet setzt sich 
aus zwei Teilflächen zusammen, die Größe des gesamten Schutzgebietes beträgt 718,72 ha 
(Stand: Standarddatenbogen 06/2021). Die kürzeste Entfernung des FFH-Gebiets zum Tage-
bau Garzweiler beträgt über 6 km (Luftlinie). 

Das FFH-Gebiet wird charakterisiert durch Erlenbruch- und Erlen-Eschenwälder, oftmals auf 
großen Flächen und in naturnaher Ausprägung, mit Seggenriedern im Unterwuchs oder rand-
lichen Weiden-Faulbaum-Gebüschen im Bereich der teilweise naturnah mäandrierenden 
Schwalm und ihrer einmündenden Nebenbächen. Stellenweise wird der Wald durch Schlag-
fluren, Gebüsche aber auch größere Schilfbestände unterbrochen, während sich auf einigen 
Lichtungen Übergänge zu Heidemooren finden. Naturnahe Bachabschnitte mit Altwässern und 
Kolken, verschiedene Kleingewässer innerhalb des Waldes, alte Mühlenteiche und weitere 
Gewässer, z.T. mit größeren Röhrichtzonen, bilden ein vielgestaltiges Mosaik von Feuchtle-
bensräumen. Mit zunehmendem Abstand zu den Fließgewässern geht der Erlen-Eschenwald 
in Bruchwald, Birken-Eichenwald, Stieleichen-Hainbuchenwald oder Eichen-Buchenwald über 
(Quelle: http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-melde-
dok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301). 

 

Das FFH-Gebiet umfasst vier Naturschutzgebiete:   

• NSG Raderveekes Bruch und Lüttelforster Bruch (VIE-010),   
• NSG Schwalmbruch, Muehlenbach- und Knippertzbachtal (HS-006),  
• NSG Knippertzbachtal (MG-002),  
• NSG Tueschenbroicher Wald (HS-017). 

 

Die nördliche der beiden Teilflächen des FFH-Gebiets DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, 
Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ ist Teil des Vogelschutzgebiets DE 4603-401 „Schwalm-
Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (s. FFH-VU, Anhang 14). 
  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301
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Abb. 1: Lage des FFH-Gebiets DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster 

Bruch. 
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1.2 Erhaltungsziele des Schutzgebiets  

1.2.1 Übersicht über die Erhaltungsziele 

Das FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ wurde im 
August 1999 als FFH-Gebiet vorgeschlagen und im Dezember 2004 gelistet. 

Tab. 1: Schutzzweck des FFH-Gebiets „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ 
gem. NSG-Verordnung und Standard-Datenbogen  

EU-Code Lebensraumtypen/Tier- und Pflanzenarten NSG-VO SDB 
 Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie 

3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des  
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

x 
(VIE-010, 
HS-006, 
HS-017, 
MG-002) 

x 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
x 

(HS-006, 
HS-017) 

x 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder  
Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

x 
(HS-006) x 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

x 
(VIE-010, 
HS-006, 
HS-017) 

x 

91D0* Moorwälder 

x 
(VIE-010, 
HS-006, 
HS-017) 

x 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

x 
(VIE-010, 
HS-006, 
HS-017, 
MG-002) 

x 

 Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 
x 

(HS-006, 
HS-017) 

x 

 Legende 
* prioritärer Lebensraumtyp 

NSG-VO  

http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/VIE_010 
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/HS-006 
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/MG-002 
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/HS-017 

SBD http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/lis-
ten/meldedok/DE-4803-301 

 

http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/HS-006
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/MG-002
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/HS-017
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Abb. 2: Lage der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes 

und Lüttelforster Bruch“ (Quelle: LANUV Abfragestand August 2024).  
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1.2.2 Beschreibung der Erhaltungsziele im Wirkbereich 

Die Lage der im Folgenden beschriebenen Lebensraumtypen sind in Abb. 2 dargestellt. 

Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I FFH-Richtlinie 

Nachfolgende Beschreibungen sind überwiegend den Steckbriefen des Bundesamtes für Na-
turschutz entnommen, die das Bundesamt als Dokumente zur Verfügung stellt (Quelle: 
https://www.bfn.de/lebensraumtypen). Die Angaben zur Empfindlichkeit beziehen sich auf die 
Darlegungen im Haupttext der FFH-VU, Kap. 3.3.  

 

LRT 3260 – Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

Zum Lebensraumtyp gehören natürliche und naturnahe Fließgewässer von der Ebene bis ins 
Bergland mit flutender Wasserpflanzenvegetation (Verbände Ranunculion fluitantis und Cal-
litricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen. 

Der LRT kann in Varianten in einem breiten Spektrum von Substraten (felsig bis Feinsedi-
mente) und Strömungsgeschwindigkeiten (hoch bis gering) von Oberläufen (z.B. sommerkalte 
Bäche des Berg- und Hügellandes) bis in die Unterläufe von Bächen und Flüssen (z.B. Niede-
rungsbäche), aber auch in durchströmten Altarmen und in ständig fließenden, naturnahen Grä-
ben auftreten. Charakteristisch für den LRT sind Erosions- und Sedimentationsprozesse bei 
Hochwasser, die zur Umgestaltung und Verlagerung des Gewässerbettes führen (LUNG M-V 
2011). Natürlicherweise weisen die Gewässer ein strukturreiches Profil mit ausgeprägter Tie-
fen- und Breitenvarianz sowie einen kleinräumigen Wechsel von strömungsberuhigten und 
schneller fließenden Abschnitten auf (NLWKN 2011). In den Unterläufen kommt es vermehrt 
zur Bildung von Buchten, Flutrinnen und -mulden, Altarmen und Altwassern (ebd.). Totholzele-
mente tragen zu einer Erhöhung der Strukturvielfalt und Morphodynamik bei. 

Die untergetauchte oder flutende Wasservegetation ist in Abhängigkeit von Strömung, Was-
sertiefe, Substrat, Schwebstoffanteil und Beschattung oft nur in Teilbereichen des Gewässers 
gut ausgeprägt. So ist sie in den naturnahen Oberläufen mit starker Beschattung und hoher 
Fließgeschwindigkeit z.B. nur fragmentarisch entwickelt und besteht teilweise ausschließlich 
aus Wassermoosen oder Rotalgen (LUNG M-V 2011). In besonnten Abschnitten der Mittel-
läufe kommen die typischen Pflanzenarten des Callitricho-Myriophylletum und des Ranuncu-
letum fluitantis vor (NLWKN 2011). In den langsam fließenden Flüssen des Flachlandes ist die 
flutende Wasservegetation von Laichkräutern (Potamogeton spec.) sowie flutenden Wuchs-
formen des Igelkolbens (Sparganium spec.) und des Pfeilkrauts (Sagittaria sagittifolia) geprägt 
(ebd.). An den Ufern der Fließgewässer des LRT 3260 stehen typischerweise Erlen-Eschen-
Auewälder, seltener Weiden Auwälder, in der Kulturlandschaft zum Teil auch Uferstaudenflu-
ren und Rohrglanzgras Röhrichte (ebd.). 

Der LRT 3260 ist in der Regel grundwasserabhängig, weist aber lokal mitunter keine Verbin-
dung zum Grundwasserkörper auf. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Wasserführung 

https://www.bfn.de/lebensraumtypen
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eines Fließgewässers von den Niederschlags- und Grundwasserverhältnissen im gesamten 
Einzugsgebiet geprägt sein kann, so dass keine generelle Einstufung der Empfindlichkeit ge-
gen Grundwasserstandsänderungen möglich ist. Der LRT ist bedingt empfindlich gegen Nähr-
stoffeinträge. 

 

LRT 9110 – Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Es handelt sich bei den Hainsimsen-Buchenwäldern meist um kraut- und artenarme, von Bu-
chen geprägte Laubwälder auf basenarmen oder bodensauren Standorten (z.B. auf Silikatge-
steinen des Grundgebirges). Der Lebensraumtyp tritt von der Ebene bis in die Bergstufe der 
Mittelgebirge und der Alpen auf. In niederen Lagen sind oft Eichen, in höheren Lagen Fichten 
und Tannen beigemischt. 

Der LRT 9110 ist je nach Ausprägung grundwasserabhängig oder nicht grundwasserabhängig. 
Er kommt auch auf wechselfeuchten Standorten mit großen Grundwasser-Schwankungs-
amplituden vor und weist hier eine mittlere Sensibilität gegen Grundwasserstandsänderungen 
auf. Er reagiert eingeschränkt empfindlich auf Nährstoffeinträge.  

 

LRT 9160 – Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hain-
buchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

Bei diesem Lebensraumtyp handelt es sich um subatlantische und mitteleuropäische Eichen-
Hainbuchenwälder auf zeitweilig oder dauerhaft feuchten Böden mit hohem Grundwasser-
stand oder Staunässe (Pseudogley-Böden). Primäre Vorkommen von Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwäldern (Stellario-Carpineten) finden sich auf zeitweise vernässten Standorten, 
die für die Buche ungeeignet sind. Daneben gibt es aufgrund der historischen Nutzung (Nie-
derwaldwirtschaft) häufig auch sekundäre Vorkommen als Ersatzgesellschaften von Buchen-
wäldern. 

Vor allem in den höher gelegenen Teilen der Auen kommen die Sternmieren-Eichen-Hainbu-
chenwälder vor, die oft mit Ulmen durchsetzt sind. Die Standorte sind feucht bis frisch und 
häufig grundwassernah. Meist ist eine reiche Krautschicht mit vielen Frühjahrsblühern ausge-
bildet. Typische Arten sind z.B. die Charakterart Große Sternmiere (Stellaria holostea), Hohe 
Schlüsselblume (Primula elatior) oder Gold-Hahnenfuß (Ranunculus auricomus agg.). 

Der LRT 9160 ist je nach Ausprägung grundwasserabhängig oder nicht (z.B. Bestände auf 
grundwasserunbeeinflussten Stauhorizonten). Zum Teil werden wechselfeuchte Standorte mit 
großen Grundwasserschwankungsamplituden besiedelt. Er weist eine mittlere Sensibilität ge-
genüber Grundwasserstandsänderungen auf. Der LRT reagiert bedingt empfindlich auf Nähr-
stoffeinträge. 
  



Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben 
Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen 
FFH-VU: Anhang 7 - FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ 
 

 Kieler Institut für Landschaftsökologie 7 

LRT 9190 – Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Der Lebensraumtyp umfasst naturnahen Birken-Stieleichenwald (Betulo-Quercetum roboris) 
und Buchen-Eichenmischwald (Fago-Quercetum) auf Sand (z.B. Altmoränen, Binnendünen, 
altpleistozäne Sande) im norddeutschen Flachland. Die Baumschicht ist i.d.R. fast buchenfrei 
und wird von Stieleiche (Quercus robur) und Traubeneiche (Quercus petraea) dominiert. Der 
Lebensraumtyp kommt v.a. auf trockenen, sehr armen Sandböden mit schlechtem Wasser-
haltevermögen, aber auch auf feuchten Standorten mit Pfeifengras (Molinia caerulea) vor 
(ebd.). Die Krautschicht ist meist artenarm und von Säurezeigern geprägt. Es können aber 
auch dichter Grasunterwuchs v.a. mit Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) oder Bestände 
mit Adlerfarn (Pteridium aquilinum) auftreten. 

Der LRT 9190 ist nicht grundwasserabhängig. Er reagiert eingeschränkt empfindlich auf Nähr-
stoffeinträge. 

 

LRT 91D0* – Moorwälder 

In der atlantischen Region können die im Anhang I der FFH-Richtlinie als prioritäre (*) Lebens-
raumtypen eingestuften Moorwälder als Laubwälder mit Moorbirke (Betula pubescens) oder 
als Nadelwälder mit Waldkiefer (Pinus sylvestris) ausgebildet sein. Moorwälder mit Fichte 
(Picea abies) oder Bergkiefer (Pinus mugo ssp. uncinata) kommen in der atlantischen Region 
nicht vor. Birken-Moorwälder und Kiefern-Moorwälder finden sich auf feucht-nassen, nährstoff-
armen und sauren Torfen. Oft stehen sie in Kontakt mit anderen Moorbiotoptypen oder im 
Randbereich von Moorflächen (im sog. Lagg). Im Unterwuchs wachsen Torfmoose und Zwerg-
sträucher. 

Der LRT 91D0* ist grundwasserabhängig und sehr sensibel gegenüber Grundwasserstands-
änderungen. Der LRT ist empfindlich gegen Nährstoffeinträge. 

 

LRT 91E0* – Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-
nion incanae, Salicion albae) 

Der als prioritär (*) eingestufte LRT umfasst fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenau-
wälder sowie quellige, durchsickerte Wälder in Tälern oder an Hangfüßen. In der planaren bis 
kollinen Stufe wird der LRT von Schwarzerle (Alno-Padion: hier u.a. Niederungswälder vom 
Typ des Pruno-Fraxinetum), in höheren Lagen auch Grauerlenauenwäldern (Alnion incanae) 
dominiert. 

Ferner sind die Weichholzauen (Salicion albae) an regelmäßig und oft länger überfluteten 
Flussufern eingeschlossen. Als Sonderfall sind auch Erlenwälder auf Durchströmungsmoor im 
Überflutungsbereich der Flüsse in diesen LRT eingeschlossen. 

Der LRT 91E0* ist grundsätzlich grundwasserabhängig, wobei ein wechselnder Einfluss von 
Grund- und Oberflächenwasser möglich ist. Auf wechselfeuchten/wechselnassen Standorten 
mit großer Schwankungsamplitude ist eine mittlere Sensibilität gegen Grundwasserstands-
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änderungen gegeben. Zum Teil sind regelmäßige Überflutungen der Standorte erforderlich. 
Überflutete Ausprägungen des LRT sind unempfindlich gegen Nährstoffeinträge, da Auen-
waldbereiche natürlicherweise einen hohen Nährstoffreichtum aufweisen, sickernasse Be-
stände ohne Überflutung und ohne starke Grundwasserschwankungen können empfindlich 
gegen Nährstoffeintrag sein. 
 

Pflanzen und Tierarten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Der Kammmolch gilt als eine typische Offenlandart, die vor allem in den Niederungslandschaf-
ten von Fluss- und Bachauen an offenen Augewässern (z.B. an Altarmen) vorkommt. In Mit-
telgebirgslagen werden außerdem große, feuchtwarme Waldbereiche mit vegetationsreichen 
Stillgewässern besiedelt. Sekundär kommt die Art in Kies-, Sand- und Tonabgrabungen in 
Flussauen sowie in Steinbrüchen vor. Offenbar erscheint die Art auch als Frühbesiedler an 
neu angelegten Gewässern.  

Die meisten Laichgewässer weisen eine ausgeprägte Ufer- und Unterwasservegetation auf, 
sind nur gering beschattet und in der Regel fischfrei. Als Landlebensräume nutzt der Kamm-
molch feuchte Laub- und Mischwälder, Gebüsche, Hecken und Gärten in der Nähe der Laich-
gewässer. Unter allen heimischen Molcharten hat der Kammmolch die längste aquatische 
Phase, die von Ende Februar/März bis August/Mitte Oktober reichen kann. Balz und Paarung 
finden von Mitte April bis Ende Mai statt. Die Jungmolche verlassen ab August das Gewässer, 
um an Land zu überwintern. Ausgewachsene Kammmolche wandern bereits nach der Fort-
pflanzungsphase ab und suchen ab August bis Oktober ihre Winterlebensräume an Land auf. 
Dabei werden maximale Wanderstrecken von über 1.000 m zurückgelegt. Einzelne Tiere kön-
nen auch im Gewässer überwintern. 

Die Larvalhabitate des Kammmolchs, aber auch einige seiner terrestrischen Habitate sind 
grundwasserabhängig, wobei mitunter lokal keine Verbindung zum Grundwasserkörper be-
steht. Für die Gewässer ist somit eine generelle Einstufung der Empfindlichkeit nicht möglich. 
Insbesondere die Larvalhabitate reagieren relativ empfindlich auf Nährstoffeinträge. 
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1.3 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Aktuell liegt für das Gebiet FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttel-
forster Bruch“ kein Maßnahmenkonzept vor, jedoch finden sich in den Naturschutzinformatio-
nen NRW neben einem Sofortmaßnahmenkonzept mit Stand 2004 die Erhaltungsziele für das 
Gebiet sowie geeignete Erhaltungsmaßnahmen (Quelle: http://natura2000-meldedok.natur-
schutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301). 

Das waldreiche Gewässersystem der Schwalm bildet ein wichtiges Element innerhalb des 
großräumigen Biotopverbundsystems, das von der Rur bis zur Niers entlang der deutsch-nie-
derländischen Grenze verläuft. Zentrale Bedeutung bei den Schutzbemühungen ist den Fließ-
gewässern bzw. den begleitenden Auen- und Bruchwäldern beizumessen, die durch ab-
schnittsweise Optimierung und Wiederherstellung zu einem durchgehenden naturnahen Sys-
tem von Fließgewässern und Feuchtwäldern entwickelt werden sollen. Von großer Bedeutung 
ist der Schutz vor eutrophierenden Einflüssen, die Erhaltung der vegetationstypischen Grund-
wasserstände sowie die Erhaltung und Förderung der naturnahen Fließgewässerdynamik. 

 

 

2 Potenzielle Wirkfaktoren 

Mit der „Leitentscheidung 2023: Meilenstein für den Klimaschutz, Stärkung der Versorgungs-
sicherheit und Klarheit für die Menschen in der Region“ hat die Landesregierung NRW die 
raumbedeutsamen Aspekte der politischen Verständigung vom 22.10.2022, die zwischen dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), dem Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE NRW) und der 
RWE AG vereinbart wurde, umgesetzt. Durch das Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 mit 
der Möglichkeit eines Reservebetriebes bis Ende 2033 wird die ursprünglich etwa 4.800 ha 
große Abbaufläche des Tagebaus Garzweiler nach dem genehmigten Braunkohlenplan Garz-
weiler II aus dem Jahr 1995 um fast 50 % auf nun etwa 2.420 ha verkleinert.  

Im Rahmen des aktuellen Verfahrens zur Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II sind 
vor diesem Hintergrund grundsätzlich (nur) die Änderung des Braunkohlenplans und die Än-
derung des Tagebauvorhabens auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz- und Erhaltungszielen 
von FFH- und Vogelschutzgebieten zu überprüfen (§§ 34, 36 BNatSchG, § 7 Abs. 6 ROG). 

Gleichwohl hat die RWE Power AG das Kieler Institut für Landschaftsökologie beauftragt, die 
Prüfung nicht auf die Änderung des Plans und das Änderungsvorhaben zu beschränken, son-
dern die Verträglichkeit des Abbauvorhabens Tagebau Garzweiler II insgesamt in seiner ge-
änderten Form zu untersuchen. 

Dazu wird untersucht, ob die Fortführung des Abbauvorhabens Tagebau Garzweiler II in der 
geänderten Form i.S. der Leitentscheidungen 2016 und 2023 mit den Schutz- und Erhaltungs-
zielen der im Einwirkungsbereich liegenden Natura 2000-Gebiete nach Art. 6 Abs. 3 FFH-
Richtlinie (FFH-RL) in Einklang steht. 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4803-301
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Aufgrund der Entfernung des FFH-Gebiets zum Tagebau Garzweiler II von über 6 km (Luftli-
nie) können direkte Auswirkungen des Tagebaubetriebs auf die Erhaltungsziele des Schutz-
gebiets ausgeschlossen werden. Somit verbleiben wie im Haupttext der FFH-VU, Kap. 3.3 
dargelegt, allenfalls indirekt Auswirkungen.  

 

Gemäß der Darstellung in Kap. 1.2 weisen die meisten der LRT sowie die Habitate der Arten 
des Anhangs II der FFH-RL eine grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber Grundwasser-
standsänderungen auf. Primär betrifft dies Grundwassersabsenkungen, auf welche die meis-
ten LRT und Habitate empfindlich reagieren können. Grundsätzlich können insbesondere bei 
den terrestrischen LRT und Habitaten auch Grundwasseraufhöhungen zu Standortverände-
rungen führen, die den Erhaltungszielen abträglich sind. Viele LRT und Habitate zeigen zudem 
eine – unterschiedlich ausgeprägte – Empfindlichkeit gegen Nährstoffeinträge. Eine Beein-
trächtigung durch Infiltrationswasser oder Einleitungen in Fließgewässer zur Stützung des 
Wasserhaushaltes können hingegen aufgrund der Wasserbeschaffenheit des dafür verwen-
deten Wassers ausgeschlossen werden (s. Haupttext der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, 
Kap. 3.3.2). Auch der Kippenwasserabstrom erreicht das FFH-Gebiet „Schwalm, Knipperts-
bach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ nicht (s. Haupttext Kap. 3.3.4). Ebenso kann eine 
Veränderung der Wasserführung bei Einleitung ausgeschlossen werden, da diese gesteuert 
und den jeweiligen Verhältnissen angepasst wird. 

 
 

3 Betrachtung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Er-
haltungsziele 

3.1 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele  

Im folgenden Schritt wird geprüft, ob die Änderung des Braunkohlenplans aufgrund des ver-
einbarten Kohleausstiegs bzw. das angepasste Gesamtvorhaben Tagebau Garzweiler II ein-
schließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen relevante Auswirkungen auf 
die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auslösen kann. 

Gemäß den Ausführungen in Kap. 3.3 des Haupttextes der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
können Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden, wenn folgende Entwicklungen zu prog-
nostizieren sind: 

• Grundwasserabsenkungen ≥ 10 cm bzw. 25 cm oder 50 cm innerhalb der LRT-spezi-
fischen Spanne, 

• Grundwasseraufhöhungen ≥ 10 cm bzw. 25 cm oder 50 cm innerhalb der LRT-spezifi-
schen Spanne bei einem Flurabstand bis 2 m oder wenn austretendes Druckwasser 
prognostiziert wird.  



Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben 
Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen 
FFH-VU: Anhang 7 - FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ 
 

 Kieler Institut für Landschaftsökologie 11 

Aufgrund der Beschaffenheit des Versickerungs- und Einleitwassers können gemäß den Dar-
stellungen im Haupttext, Kap. 3.3.2 negative Auswirkungen sowohl auf nährstoffarme Lebens-
raumtypen und Habitate wie auf aquatischen Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Ebenso 
kann eine Veränderung der Wasserführung bei Einleitung ausgeschlossen werden, da diese 
gesteuert und den jeweiligen Verhältnissen angepasst wird. Der Kippenwasserabstrom er-
reicht das FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertsbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ nicht 
(s. Haupttext Kap. 3.3.4). 

 

Erläuterung der Vorgehensweise 

Zur Betrachtung der vorhabenbedingten Auswirkungen wird das aktuelle Grundwasserströ-
mungsmodell der RWE Power AG herangezogen. Eine differenzierte Beschreibung des Prog-
nosemodells findet sich in Kap. 4 im Haupttext. 

Der gesamte Untersuchungsraum des Grundwassermodells ist in Waben (Polygone) unter-
schiedlicher Größe eingeteilt. Für jede Wabe wird die Änderung des Grundwasserstands zum 
Referenzjahr 2021 ermittelt (s. Haupttext, Kap. 4: Beschreibung des Prognosemodells). Die 
Grundwasserstandsänderungen zu diesem Referenzjahr werden für die Zeitschnitte 2030 (vo-
raussichtliches Ende des Abbaus), 2036 (voraussichtlicher Start der Seeflutung), 2050 (noch 
deutlicher Einfluss der Infiltrationsanlagen) und 2063 (voraussichtliches Erreichen des Ziel-
wasserspiegels) sowie für 2200 (quasi-stationärer Endzustand ist erreicht) ermittelt. In das 
Grundwassermodell fließen alle sümpfungsbedingten Grundwasserstandänderungen wie 
auch Entnahmen Dritter ein. Berücksichtigt wurden Entnehmer, die bis 2019 bekannt waren. 
Zudem sind auch die bereits umgesetzten Schutzmaßnahmen (Versickerung, Infiltration, Di-
rekteinleitung) zum Schutz der Feuchtgebiete (vor allem Ziel 1- und Ziel 2-Gebiete) in das 
Grundwassermodell integriert und somit berücksichtigt. 

Es werden sowohl die Grundwasserabsenkungen wie die Grundwasseraufhöhungen betrach-
tet, wobei die Aufhöhung zum einem auf dem natürlichen Wiederanstieg des Grundwassers 
nach Reduzierung bzw. Einstellung der Sümpfung und Beginn der Seeflutung resultiert und 
zum anderen lokal durch die Schutzmaßnahmen (Versickerung, Infiltration, Direkteinleitung, 
s. oben) beruhen kann. 

Maßstab für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind – im Sinne einer worst 
case-Analyse – die im Prognosezeitraum maximal prognostizierten Grundwasserabsenkun-
gen und -aufhöhungen. Für jedes Polygon innerhalb des FFH-Gebiets, in dem sich ein LRT 
befindet, wird das Ausmaß der maximalen Grundwasserstandsänderung ermittelt. Im Sinne 
einer worst-case-Betrachtung wurde die Flurabstandsberechnung bei der Betrachtung von 
Aufhöhungen unter Verwendung des maximalen mit dem Modell berechneten Grundwasser-
stands durchgeführt, bei der Betrachtung der Absenkungen wurde der beobachtete Grund-
wasserstand aus dem Referenzjahr 2021 verwendet. 

Um auch kleinräumige Heterogenitäten des Flurabstands berücksichtigen zu können, wurde 
die Flurabstandsberechnung auf der Rasterweite des digitalen Geländemodells (DGM) von 
10 m x10 m (im Folgenden als Modellflächen bezeichnet) durchgeführt. Die Grundwasser-
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stände wurden von den Modellpolygonen bzw. den konstruierten Grundwassergleichen des 
Jahres 2021 auf die Modellflächen nach DGM-Raster interpoliert. 

Die Ergebnisse werden LRT-bezogen tabellarisch – getrennt nach Absenkung und Aufhöhung 
- dargestellt. Bei der Absenkung wird unterschieden in LRT mit Bäumen („Gehölze“ = Wälder 
und andere baumgeprägte LRT), für die Grundwasserstandsänderungen bis zu einem GFWA 
von maximal 5 m relevant sein können und LRT mit Gebüschen oder krautiger Vegetation, bei 
denen der Grundwassereinfluss bis maximal 3 m reichen kann. Bei der Aufhöhung, die aus-
schließlich im Hauptwurzelraum relevant sein kann, wird unterschieden in Flächen, in denen 
der Grundwasserstand bis maximal in den Bereich der Geländeoberfläche ansteigt und Flä-
chen mit einem erhöhten Druckwasser, das in der Regel abfließt und somit nur rechnerisch 
über die Geländeoberfläche hinaus ansteigt. Details hierzu finden sich im Haupttext in den 
Kap. 3.3.1.1 (Grundwasserabsenkung) und 3.3.1.2 (Grundwasseraufhöhung) sowie 3.3.1.3 
(Empfindlichkeit der Erhaltungsziele gegenüber Grundwasserstandsänderungen). 

 

In der nachfolgenden Ergebnistabelle der Grundwasserprognose finden sich folgende Anga-
ben: 

• Code_LRT: Lebensraumtyp mit Code-Nummer. Jeder LRT, der sich in einer Modellflä-
che findet, ist gesondert angegeben. Aufgrund der flächendeckenden Einteilung des 
Modellgebiets in Modellflächen kann sich eine zusammenhängende LRT-Fläche über 
mehrere Modellflächen erstrecken, so dass dieser LRT trotz eines einheitlichen Be-
stands entsprechend mehrfach in einer Tabelle vorkommen kann. 

• FLAB 2021: Flurabstand im Referenzjahr 2021 in den jeweiligen Modellflächen in Meter 
unterhalb der Geländeunterkante. Negative Werte bedeuten einen Druckwasserein-
fluss, der aktuell über das Geländeniveau hinausgeht. 

• FLAB 2200: maximaler Flurabstand bis zum Prognosejahr 2200 in den jeweiligen Mo-
dellflächen in Meter unterhalb der Geländeunterkante. Negative Werte bedeuten künf-
tigen einen Druckwassereinfluss, der über das Geländeniveau hinausgeht. 

• Differenz: Maximale Veränderung des Grundwasserstandes (negative Werte bei Ab-
senkung, positive Werte bei Grundwasseraufhöhung) in Meter in der jeweiligen Modell-
fläche. Diese Flurabstände ergeben sich rechnerisch aus dem Flurabstand 2021 und 
der maximalen Absenkung bzw. Aufhöhung im Betrachtungszeitraum. Der resultie-
rende Wert gilt grundsätzlich pauschal für die gesamte Fläche der betreffenden Mo-
dellfläche.  

• Betroffenheit: Einstufung der Ergebnisse in die im Folgenden beschriebenen Betrof-
fenheitskategorien 1 bis 4. 

1 Beeinträchtigung ausgeschlossen  

2 Standort bereits gestört, Beeinträchtigung ausgeschlossen  

3 Beeinträchtigung denkbar, Standort muss einer Einzelfallprüfung unterzogen werden  

4 Auswirkungen durch Druckwasser möglich  
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Erläuterung zu den Bewertungskategorien: 

1 = Beeinträchtigung werden ausgeschlossen, wenn sich die Grundwasserstandsänderungen 
ausschließlich innerhalb der für den jeweiligen LRT typischen Spanne des Grundwasserflur-
abstands (GWFA) bewegen, die obere oder untere Schwelle des GWFA nicht überschritten 
wird und bei bestimmten LRT eine kritische Höhe der Grundwasserstandsänderung nicht über-
schritten wird (s. Haupttext, Kap. 3.3.1.3, Tab. 1). In diese Kategorie fallen auch LRT im Be-
reich von Grundwasserabsenkungen, die hinsichtlich ihrer Wasserversorgung grundsätzlich 
nicht grundwasserabhängig sind sowie Fließgewässer und aufgestaute Teiche mit ständig zu-
fließendem Wasser, unabhängig ob dieses Wasser aus einem großen Einzugsgebiet oder aus 
bereits umgesetzten bzw. laufenden Schutzmaßnahmen wie direkte Wassereinleitungen zur 
Stützung des Wasserhaushalts stammt. Bei Grundwasseraufhöhungen im Bereich von nicht 
grundwasserabhängigen LRTs können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, wenn die 
Aufhöhungen die untere Grenze des Hauptwurzelraums nicht erreichen. Zudem werden alle 
Stillgewässer als unempfindlich gegen Grundwasseraufhöhungen eingestuft, da sich ihre Flä-
che dadurch nicht verringert, sondern allenfalls vergrößert. 

2 = Beeinträchtigungen werden ausgeschlossen, da der Grundwasserstand im Referenzjahr 
bereits unterhalb des LRT-typischen unteren Grenzflurabstands lag (s. Haupttextes, 
Kap. 3.3.1.3, Tab. 1) und somit der Standort zum Referenzzeitpunkt bereits gestört war. Eine 
weitere Grundwasserabsenkung führt in diesen Fällen nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigun-
gen. Grundwasseraufhöhungen können zur Verbesserung der Grundwassersituation führen. 

3 = Beeinträchtigungen aufgrund der Grundwasserstandsänderung können ohne eine vertie-
fende Betrachtung nicht ausgeschlossen werden. Ggf. muss der Standort einer Einzelfallprü-
fung unterzogen werden. Hierunter fallen auch LRT trockener Standorte, bei denen eine 
Grundwasseraufhöhung bis in den Hauptwurzelbereich hinein zu einer Entwicklung in Rich-
tung Feuchtbiotop einsetzen kann. 

4 = (nur im Falle von Grundwasseraufhöhungen vergeben): Auswirkungen durch Druckwasser 
sind möglich. Dieser Kategorie werden die Fälle zugeordnet, in denen das Grundwassermodell 
negative Werte prognostiziert, also eine Grundwasserdruckerhöhung infolge einer Grundwas-
seraufhöhung, die rechnerisch über die Geländeoberfläche hinausgeht. In der Regel führt 
diese Druckwassererhöhung zu einem Austritt von Grundwasser, was mit einer Vernässung 
gleichgesetzt werden könnte. Hierunter fallen jedoch vor allem Bereiche in Tallagen, in denen 
das austretende Wasser in einen Graben, Fließgewässer oder Vorfluter abfließen kann. Zu-
dem fallen hierunter auch Fälle, in denen der für die betreffende Modellfläche prognostizierte 
Wert für die Grundwasseraufhöhung aufgrund eines Reliefs mit größeren Höhenunterschieden 
nicht repräsentativ für den LRT ist, da dieser z.B. auf einem Höhenrücken oder auf einem 
Hang steht. Diese Fälle sind im Einzelfall zu prüfen, wobei die Karten des bundesweiten Hö-
henmodells herangezogen werden können, aus denen das Relief in Schritten von 0,5 m zu 
entnehmen ist (abrufbar unter: www.tim-online.nrw.de/tim-online2).  
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Die Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-RL werden nach Möglichkeit den LRT zuge-
ordnet oder im Einzelfall verbal-argumentativ bewertet. 

 

Für die LRT in den Modellflächen, für die eine Betroffenheit in diesem Bewertungsschritt nicht 
ausgeschlossen werden kann (Flächen der Bewertungskategorien 3 und 4), erfolgt anschlie-
ßend eine vertiefende Betrachtung möglicher Beeinträchtigungen aufgrund der Grundwasser-
standsänderungen.  

 

Die betroffenen Modellflächen mit LRT sind in den Übersichts- und Detailkartenkarten im An-
hang 6 (Grundwasserabsenkung) dargestellt. Die tabellarische Auflistung der betroffenen 
Modellflächen findet sich in Tabelle 3 im Anhang 7. 
 
Ergebnis der Grundwassermodellierung: 

Die Auswertung der Grundwassermodellierung für das FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, 
Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ führt zu folgendem Ergebnis: 

Tab. 2: Relevante Auswirkungen im FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelfors-
ter Bruch“ 

Relevante Auswirkung 
kommt in einem 
Lebensraumtyp 

/ Habitat vor 
Absenkung  

≥ 10 cm bzw. größer als die LRT-spezifische Spanne  ja, siehe. Tab. 3 
im Anhang 7 

  
Aufhöhung  

≥ 10 cm bzw. größer aus die LRT-spezifische Spanne bei einem 
Flurabstand bis 2 m nein 

Austretendes Druckwasser nein 

 
Tab. 3: Die Tabelle 3 mit der Auflistung der durch Grundwasserabsenkung betroffenen Lebensraumtypen 

ist in Anhang 7 enthalten. 

 
Die Auswertung der Prognose der Grundwasserveränderungen im Betrachtungszeitraum 
2021 (Referenzjahr) bis 2200 zeigt folgende Ergebnisse: 

 
• Grundwasserabsenkungen ≥ 10 cm bzw. > LRT-spezifischer Spanne werden in 3 LRT im 

FFH-Gebiet prognostiziert (LRT 9110, LRT 91D0* und LRT 91E0*), die maximale Absen-
kung beträgt 1,34 m (LRT 9110). 
 

• Im gesamten FFH-Gebiet treten keine relevanten Grundwasseraufhöhungen und somit 
auch kein austretendes Druckwasser auf.  
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Prognostizierte Grundwasserabsenkung 

Folgende Lebensraumtypen befinden sich innerhalb der Modellflächen, für die eine maximale 
Grundwasserabnahme von mindestens 10 cm bzw. oberhalb der LRT-spezifischen Spanne 
prognostiziert wird: 

Tab. 4: Grundwasserabsenkungen ≥ 10 cm bzw. oberhalb der LRT-spezifischen Spanne: Lebensraumty-
pen und Betroffenheitskategorien 

EU-Code Lebensraumtypen vergebene  
Betroffenheitskategorien 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 3 

91D0* Moorwälder 3 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 3 

 

LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Bei dem LRT 9110 handelt es sich um einen mesophilen Wald, der eher auf grundwasserna-
hen Standorten stockt, aber auch auf grundwasserfernen Standorten entwickelt sein kann. Im 
FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ ist er weit ver-
breitet und findet sich hauptsächlich auf den höher gelegenen Flächen und Talrändern, steigt 
aber bis in die Talaue hinab. Von der prognostizierten Grundwasserabsenkung innerhalb der 
für den LRT 9110 vegetationsrelevanten Bodenschichten sind 392 Modellflächen betroffen, 
wobei maximale Grundwasserabsenkungen zwischen 10 cm und 134 cm prognostiziert wer-
den (s. Tab. 3 in Anhang 7). Die Lage der betroffenen Flächen des LRT ist in der Anlage 6 in 
den Blättern 3, 5, 6 und 7 dargestellt. 

Von den 391 betroffenen Modellflächen verbleibt der prognostizierte Grundwasserstand bei 
114 Flächen trotz Absenkungsbeträgen von über 50 cm innerhalb der für den LRT -typischen 
Grundwasserständen der grundwassernahen Ausprägung des Hainsimsen-Buchenwaldes (s. 
Tab. 3 in Anlage 7). Da die prognostizierten Grundwasserabsenkungen nicht schlagartig auf-
treten, sondern nur langsam voranschreiten, können auch Altbäume darauf reagieren und wer-
den nicht geschädigt. Für diese Flächen kann somit jegliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden.  

Für ca. 127 Flächen, wird die Untergrenze des LRT-typischen Grundwasserstandes der grund-
wassernahen Ausprägung des Hainsimsen-Buchenwaldes jedoch überschritten. Diese Absen-
kung tritt vor allem in zwei Abschnitten auf: südlich der Schwalm im Schwalmquellgebiet sowie 
westlich des Mühlenbaches südöstlich von Gripekoven.  

Südlich der Schwalm im Schwalmquellgebiet kommt es in ca. 66 Modellflächen innerhalb eines 
größeren Bestandes des LRT 9110 zu Absenkungsbeträgen zwischen 32 cm und 53 cm, wo-
bei die untere Schwelle des LRT-typischen Grundwasserstandes von 2,60 m für die grund-
wassernahe Ausprägung des LRT überschritten wird (s. Anlage 6 Blatt 7). Bei dem betroffenen 
Bestand handelt es sich um einen zur Schwalm hin (also nach Norden) geneigten Hang, der 
zum Teil mit Buchen-Jungwuchs bestockt ist, zum Teil jedoch auch ältere Buchenbestände 
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trägt. Das Gelände steigt innerhalb des Bestandes nach Süden merklich an. Auf den höher 
gelegenen Flächen wurden innerhalb des LRT für das Referenzjahr 2021 Grundwasserflurab-
stände ermittelt, die deutlich unterhalb des oben genannten LRT-typischen Grundwasserstan-
des von 2,60 m für die grundwassernahe Ausprägung des LRT liegen: großflächig treten hier 
sowohl in den Buchen-Jungbeständen wie in dem Altbestand Grundwasserflurabstände von 
über 3,00 m bis hin zu 4,00 m unter Flur auf. Somit handelt es sich bei diesen Beständen 
eindeutig um die oben erwähnte grundwasserferne Ausprägung des LRT. Vorsorglich wurde 
zudem geprüft, ob es auf diesen grundwasserfernen Standorten zu einer Absenkung des 
Grundwasserstandes über die für Baumbestände relevante Tiefe von 5 m hinaus kommen 
könnte. Gemäß den Ergebnissen des Grundwassermodells wird diese Schwelle jedoch auch 
auf den grundwasserfernen Standorten nicht überschritten. Somit kann ausgeschlossen wer-
den, dass die prognostizierte Grundwasserabsenkung im Schwalmquellgebiet als Teil des 
FFH-Gebiets „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ zu Beeinträch-
tigungen des dort entwickelten LRT 9110 führen könnte.  

Vergleichbare Verhältnisse finden sich auch hinsichtlich des flächig betroffenen Bestandes 
des LRT 9110 westlich des Mühlenbaches (s. Anlage 6 Blatt 6): Auch hier ist der Hainsimsen-
Buchenwald auf einem Hang entwickelt, der zum Mühlenbach abfällt. Während in den tiefer 
gelegenen (östlichen) Bereichen des LRT trotz prognostizierten Absenkungsbeträgen zwi-
schen 116 cm und 134 cm die untere Grenze des LRT-typischen Grundwasserstandes nicht 
überschritten wird, wird diese Schwelle im Bereich der höher gelegenen Bestände, die ca. 
70 % der Fläche einnehmen, überschritten. Aber auch hier wird diese Schwelle schon im Re-
ferenz-Zustand 2021 (Ist-Zustand) überschritten, so dass ebenfalls von einer grundwasserfer-
nen Ausprägung des LRT auszugehen ist. Für diesen Bereich werden Absenkungen zwischen 
108 cm und 130 cm prognostiziert, die jedoch nicht dazu führen, dass die für Baumbestände 
relevante Tiefe von 5 m überschritten wird (maximale Absenkung auf 4,00 m unter Flur). Somit 
kann auch für den flächenhaft betroffenen Bestand westlich des Mühlenbaches eine Beein-
trächtigung des LRT 9110 ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus werden Grundwasserabsenkungen für eine Reihe von weiteren Modellflächen 
prognostiziert, die jedoch nicht das eben beschriebene Ausmaß erreichen. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Modellflächen mit 10 m x 10 m eine so geringe Ausdehnung haben, 
dass die Wurzeln insbesondere der Flachwurzler eines einzigen ausgewachsenen Baumes in 
der Regel deutlich über diese Flächen hinausreichen: 

Anlage 6, Blatt 3: 12 mehr oder weniger voneinander isolierte Modellflächen von 10 m x 10 m 
Größe in Hanglage wie im Bereich Schwalmquellgebiet mit prognostizierten Absenkungsbe-
trägen von 14 bis 22 cm, Bestand nicht beeinträchtigt.  

Anlage 6, Blatt 5: 7 mehr oder weniger voneinander isolierte Modellflächen von 10 m x 10 m 
Größe in Hanglage mit Absenkungsbeträgen um 14 cm bis 21 cm, Bestand nicht beeinträch-
tigt. 

Anlage 6, Blatt 7: weitere einzelne, vollkommen isoliert liegende Modellflächen, bei denen der 
Wurzelraum größerer Bäume über die einzelnen Modellflächen hinausreicht, so dass die prog-
nostizierten, sehr lokalen Absenkungen keinerlei Beeinträchtigung hervorrufen können.   
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LRT 91D0* – Moorwälder 

Der Moorwald ist nur sehr kleinflächig und von geringen Absenkungen bis 2200 betroffen (4 
Modellparzellen, Absenkungen zwischen 0,11 m und 0,18 m). Die Lage der betroffenen Flä-
chen des LRT ist in Anlage 6, Blatt 5 darstellt. Betroffen sind ausschließlich Flächen in Rand-
lage des Moorwaldes, die deutlich höher liegen als der eigentliche Bestand, der sich in einer 
langestreckten Senke entwickelt hat. Bei drei dieser vier betroffenen Modellparzellen (jeweils 
10 m x 10 m, von denen jedoch nur ein Teil vom LRT eingenommen wird) liegt der Referenz-
flurabstand 2021 bereits unter der Untergrenze des LRT-typischen Grundwasserstandes, bei 
der 4. Parzelle liegt er im Referenzjahr 1 cm über der LRT-typischen Untergrenze von 0,6 m. 
Somit ist davon auszugehen, dass sich die Vegetation auf diesen Modellflächen, die ohnehin 
nur die äußeren Randbereiche des LRT einnehmen, nicht maßgeblich ändern wird, so dass 
eine Beeinträchtigung auch dieses LRT ausgeschlossen werden kann.  
 

LRT 91E0* – Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

Der großflächig im FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster 
Bruch“ entwickelte LRT 91E0* ist nur kleinflächig von Absenkungen zwischen 0,10 m und 0,61 
m betroffen. Insgesamt werden Grundwasserabsenkungen in 35 Modellflächen prognostiziert, 
die dem Auen-Wald zugeordnet sind. Die Lage der Flächen ist in der Anlage 6, Blatt 1, 2, 4, 6, 
und 7 dargestellt. Bei den meisten der betroffenen Flächen handelt es sich um isolierte Mo-
dellflächen innerhalb größerer Bestände des LRT, so dass Grundwasserabsenkungen auf ei-
ner kleinen isolierten Fläche (max. 10 m x 10 m) keinerlei Auswirkungen auf Ausprägung und 
Funktion des Lebensraumtyps haben können, was schon dadurch verständlich ist, da das 
Wurzelsystem eines ausgewachsenen Baumes über den Rand isoliert liegender Modellflächen 
hinausragen wird. 

Eine Ausnahme stellt der Bestand des LRT 91E0* südöstlich des Slipsbachs in Merbek dar 
(Anlage 6 Blatt 2). Hier prognostiziert das Grundwassermodell Absenkungen auf 14 Modellflä-
chen, die quasi in einer Linie angeordnet sind. Die prognostizierten Absenkungsbeträge liegen 
zwischen 15 cm und 37 cm, wobei jeweils die LRT-typische untere Schwelle des Grundwas-
serstandes (0,9 m) überschritten wird. Der prognostizierte maximale Grundwasserstand unter 
Flur beträgt auf diesen Modellflächen zwischen 1,06 m und 1,32 m. Die Einzelfallbetrachtung 
zeigt jedoch, dass es sich bei den betroffenen Modellflächen um Hangabschnitte handelt, die 
innerhalb eines größeren Auen-Waldbestandes liegen und der Hang nach Süden noch weiter 
ansteigt. Da die südlich angrenzenden Auen-Waldbestände im Referenzzustand deutlich grö-
ßere Grundwasserflurabstände aufweisen (1,27 m bis 3,40 m), wird die prognostizierte Absen-
kung des Grundwassers um maximal 37 cm auf maximal 1,32 m zu keiner Beeinträchtigung 
der Vegetationszusammensetzung führen. 

Somit bleibt festzuhalten, dass auch für den LRT 91E0* Beeinträchtigungen durch Grundwas-
serabsenkungen ausgeschlossen werden können. 
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Essentielle Lebensräume des Erhaltungsziels Kammmolch (Laichgewässer) sind von den 
prognostizierten Grundwasserabsenkungen in dem FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, 
Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ nicht betroffen.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass erhebliche Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttel-
forster Bruch“ durch Grundwasserabsenkungen ausgeschlossen werden können.  

 

Grundwasserstandsaufhöhungen 

Es wurden keine Grundwasserstandsaufhöhungen und somit auch keine Druckwasseraustritte 
prognostiziert, die sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auswirken könnten. 

 

Veränderung der Wasserbeschaffenheit und der Wasserführung 

Wie bereits im Haupttext in Kap. 3.3.2 und 3.3.4 dargelegt, können darüber hinaus Auswirkun-
gen durch eine Veränderung der Wasserbeschaffenheit auf empfindliche Lebensraumtypen 
oder Arten ausgeschlossen werden, da das zur Stützung des Grundwasserhaushalts heran-
gezogene Infiltrations- und Einleitungswasser keine stoffliche Belastung aufweist, die eine 
schädigende Wirkung auslösen könnte. Ebenso kann eine Veränderung der Wasserführung 
bei Einleitung ausgeschlossen werden, da diese gesteuert und den jeweiligen Verhältnissen 
angepasst wird. Im Haupttext wurde bereits dargelegt, dass der Kippenwasserabstrom die 
Natura 2000-Gebiete nicht erreicht. 

 

Somit können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Schwalm, 
Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ durch die Änderung des Braun-
kohlenplans aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs bzw. das angepasste Gesamt-
vorhaben Tagebau Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten 
Anpassungen ausgeschlossen werden können. 

 

3.2 Beschreibung notwendiger Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Da gemäß der Auswertung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung und nach vertiefen-
der Betrachtung für das gesamte FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und 
Lüttelforster Bruch“ Auswirkungen durch Grundwasserstandsänderungen auf die Erhaltungs-
ziele ausgeschlossen werden, sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
erforderlich, die über die im Grundwassermodell bereits berücksichtigten Maßnahmen hinaus-
gehen. 
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4 Berücksichtigung anderer Pläne und Projekte (Kumulationsbe-
trachtung) 

Da gemäß der Auswertung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung und nach vertiefen-
der Betrachtung für das gesamte FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und 
Lüttelforster Bruch“ Auswirkungen durch die eingangs dargestellten Wirkpfade auf die Erhal-
tungsziele ausgeschlossen werden, erübrigt sich die Einbeziehung von Wirkungen anderer 
Pläne und Projekte. 

 

 

5 Bewertung der Erheblichkeit 

Da gemäß der Auswertung der Ergebnisse der Grundwassermodellierung für das gesamte 
FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ keine Auswir-
kungen durch Grundwasserstandsänderungen auf die Erhaltungsziele zu prognostizieren sind 
sowie Veränderungen der Wasserbeschaffenheit und der Wasserführung ausgeschlossen 
sind und der Kippenwasserabstrom die Natura 2000-Gebiete nicht erreicht, können vorhaben-
bedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes für den gesamten Be-
trachtungszeitraum ausgeschlossen werden. 

 

Damit ist die Änderung des Braunkohlenplans aufgrund des vereinbarten Kohleaus-
stiegs bzw. das angepasste Gesamtvorhaben Tagebau Garzweiler II einschließlich der 
im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen im Hinblick auf die Belange der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets DE 4803-301„Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und 
Lüttelforster Bruch“ verträglich. 
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6 Zusammenfassung 

Das FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster 
Bruch“ liegt in einer Entfernung von über 6 km (Luftlinie) zum Tagebaurand. Somit können bis 
zum Ausklingen der Folgen des bergbaulichen Vorhabens Tagebau Garzweiler II allenfalls 
indirekte Auswirkungen aufgrund von Grundwasserstandsänderungen auftreten. Neben Aus-
wirkungen der Grundwasserabsenkung sind auch mögliche Beeinträchtigungen zu berück-
sichtigen, die durch Grundwasseraufhöhung einschließlich des natürlichen Grundwasserwie-
deranstiegs sowie durch Veränderungen der Beschaffenheit des Wassers und der Wasserfüh-
rung hervorgerufen werden können. 

 

Das FFH-Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster 
Bruch“ beherbergt eine Reihe von Lebensraumtypen, von denen die meisten eine grundsätz-
liche Empfindlichkeit gegen Grundwasserstandsänderungen (Absenkung und/oder Aufhö-
hung) und/oder Nährstoffeinträgen aufweisen:  

LRT des Anhangs I der FFH-RL 

• 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flui-
tantis und des Callitricho-Batrachion 

• 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
• 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbu-

chenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 
• 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
• 91D0* Moorwälder 
• 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 

Arten des Anhangs II der FFH-RL 

• 1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 
 

Die Grundwassermodellierung hat ergeben, dass die Änderung des Braunkohlenplans auf-
grund des vereinbarten Kohleausstiegs bzw. das angepasste Gesamtvorhaben Tagebau 
Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen in dem FFH-
Gebiet DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ bis 
2200 zu Grundwasserabsenkungen führen wird, wohingegen eine relevante Grundwasserauf-
höhung nicht prognostiziert wird. 
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Innerhalb des FFH-Gebiets werden bis 2200 Grundwasserabsenkungen in den LRT 9110 
Hainsimsen-Buchenwald, 91D0* Moorwald und 91E0* Erlen-Eschen-Auwald prognostiziert.  

• Von der prognostizierten Grundwasserabsenkung innerhalb der für den LRT 9110 vegeta-
tionsrelevanten Bodenschichten sind 391 Modellflächen von je 10 m x 10 m betroffen, wo-
bei maximale Grundwasserabsenkungen zwischen 10 cm und 134 cm prognostiziert wer-
den. Bei 127 Flächen wird trotz Absenkungsbeträgen von über 50 cm innerhalb der für den 
LRT -typischen Grundwasserständen der grundwassernahen Ausprägung des Hainsim-
sen-Buchenwaldes. Da die prognostizierten Grundwasserabsenkungen nicht schlagartig 
auftreten, sondern nur langsam voranschreiten, können auch Altbäume darauf reagieren 
und werden nicht geschädigt.  
Für ca. 170 weitere Modellflächen hat eine Einzelfallbetrachtung ergeben, dass die mehr 
oder weniger flächenhaft betroffenen Bestände im Schwalmquellgebiet südlich der 
Schwalm und am westlichen Talhang des Mühlenbachs der grundwasserfernen Ausprä-
gung des LRT 9110 angehören, bei der die Grundwasserstände im Referenzjahr 2021 
bereit deutlich unter der für die grundwassernahe Ausprägung maßgeblichen 2,6 m liegen, 
so dass auch Absenkungen um bis zu 134 cm zu keinen Beeinträchtigungen führen, da 
der künftige Grundwasserstand deutlich oberhalb der für Bäume erreichbaren Tiefe von 5 
m unter Flur bleiben (maximaler künftiger Grundwasserstand 4 m unter Flur). 
Zudem sind weitere einzelne, vollkommen isoliert liegenden Modellflächen betroffen, bei 
denen der Wurzelraum größere Bäume über die Modellflächen hinausreicht, so dass die 
prognostizierten, sehr lokalen Absenkungen keinerlei Beeinträchtigung des LRT 9110 her-
vorrufen können 

• Der LRT 91D0* ist nur sehr kleinflächig und von geringen Absenkungen bis 2200 betroffen 
(4 Modellparzellen, Absenkungen zwischen 0,11 m und 0,18 m). Betroffen sind ausschließ-
lich Flächen in Randlage des Moorwaldes. Der Referenzflurabstand 2021 liegt bereits un-
ter der Untergrenze des LRT-typischen Grundwasserstandes oder maximal 1 cm darüber. 
Eine maßgebliche Veränderung der Vegetation des LRT 91D0* kann somit ausgeschlos-
sen werden kann.  

• Der LRT 91E0* ist nur kleinflächig von Absenkungen zwischen 0,10 m und 0,61 m betrof-
fen. Insgesamt werden Grundwasserabsenkungen in 35 Modellflächen von je 10 m x 10 
mprognostiziert, die dem Auen-Wald zugeordnet sind. Bei den meisten der betroffenen 
Flächen handelt es sich um isolierte Modellflächen innerhalb größerer Bestände des LRT, 
so dass Grundwasserabsenkungen auf einer kleinen isolierten Fläche (max. 10 m x 10 m) 
keinerlei Auswirkungen auf den Gesamtbestand haben können. 

• Südöstlich des Slipsbachs in Merbek prognostiziert das Grundwassermodell Absenkungen 
auf 14 Modellflächen, die quasi in einer Linie angeordnet sind. Die prognostizierte Absen-
kungsbeträge liegen zwischen 15 cm und 37 cm, wodurch der prognostizierte maximale 
Grundwasserstand unter Flur zwischen 1,06 m und 1,32 m betragen wird. Bei den hier 
betroffenen Modellflächen handelt es sich jedoch um Hangabschnitte, die innerhalb eines 
größeren Auen-Waldbestandes liegen und der Hang nach Süden noch weiter ansteigt. Da 
die südlich angrenzenden Auen-Waldbestände im Referenzzustand deutlich größere 
Grundwasserflurabstände aufweisen (1,27 m bis 3,40 m), wird die prognostizierte 
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Absenkung des Grundwassers um maximal 37 cm auf maximal 1,32 m zu keiner Beein-
trächtigung der Vegetationszusammensetzung führen. 

• Essentielle Lebensräume des Erhaltungsziels Kammmolch (Laichgewässer) sind von den 
prognostizierten Grundwasserabsenkungen in dem FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertz-
bach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ nicht betroffen.  

• Es wurden keine Grundwasserstandsaufhöhungen und somit auch keine Druckwasseraus-
tritte prognostiziert, die sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auswirken könnten. 

• Auswirkungen durch eine Veränderung der Wasserbeschaffenheit auf empfindliche Le-
bensraumtypen oder Arten können ausgeschlossen werden, da das zur Stützung des 
Grundwasserhaushalts herangezogene Infiltration- und Einleitungswasser keine stoffliche 
Belastung aufweist, die eine schädigende Wirkung auslösen könnte und der Kippenwas-
serabstrom die Natura 2000-Gebiete nicht erreicht. Ebenso kann eine Veränderung der 
Wasserführung bei Einleitung ausgeschlossen werden, da diese gesteuert und den jewei-
ligen Verhältnissen angepasst wird.  

 

Da die Änderung des Braunkohlenplans aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs bzw. das 
angepasste Gesamtvorhaben Tagebau Garzweiler II einschließlich der im Bereich Frimmers-
dorf erfolgten Anpassungen in absehbarer Zeit zu keinerlei Auswirkungen auf die Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebiets führt, können auch keine kumulativen Wirkungen mit anderen hinrei-
chend verfestigten Plänen und Projekten gegeben sein. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der vorhabenimma-
nenten Schutzmaßnahmen keine Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Ge-
bietes DE 4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und Lüttelforster Bruch“ zu 
prognostizieren sind. 
 
Damit ist die Änderung des Braunkohlenplans aufgrund des vereinbarten Kohleaus-
stiegs bzw. das angepasste Gesamtvorhaben Tagebau Garzweiler II einschließlich der 
im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen im Hinblick auf die Belange der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets DE 4803-301„Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes und 
Lüttelforster Bruch“ verträglich. 
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Anlagen 
• Anlage 1: Standarddatenbogen 
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• Anlage 2: Verordnung über das Naturschutzgebiet „Raderveekes Bruch und Lüttelforster 
Bruch“ in: Landschaftsplan Nr.1 „Mittleres Schwalmtal“ 3. Änderung, Band 1, Seite 37-
57, rechtskräftig ab 03.09.2004.  
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• Anlage 3: Verordnung über das Naturschutzgebiet „Schwalmbruch, Muehlenbach- und 
Knippertzbachtal“ in: Landschaftsplan III/6 „Schwalmplatte“ 1. Änderung vom 
29.08.2005. Seite 48-54. 
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• Anlage 4: Verordnung über das Naturschutzgebiet „Tüschenbroicher Wald“ in: Land-
schaftsplan III/6 „Schwalmplatte“ 1. Änderung vom 29.08.2005. Seite 54-60. 
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• Anlage 5: Verordnung über das Naturschutzgebiet „Knippertzbachtal“ in: Landschafts-
plan der Stadt Mönchengladbach, 2. Änderung vom 15.05.2008. Seite 54-57. 
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• Anlage 6: Kartendarstellung Grundwasserabsenkungen bis 2200 (Übersicht und Detail-
karten Blatt 1 bis 7  

  









Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

0 30 60
Meter ´
Dezember 2024

Kieler Institut für Landschaftsökologie

Anlage 6 Blatt 3
1

2 3
4

5 6
7

Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten
Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II
einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen
Untersuchung der FFH-Verträglichkeit
Anhang 5: DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u.
Lüttelforster Bruch"
Lebensraumtypen (Quelle: LANUV Abfrage 2024)

Grundwasserabsenkung bis 2200 (nachrichtliche Darstellung)
>= 0,1 m bei gleichzeitigem Flurabstand <= 5 m

Grundwasserabsenkung (bis) unterhalb GOF

FFH-Gebiet DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach,
Raderveekes u. Lüttelforster Bruch"

9110 - Hainsimsen-Buchenwald

91E0* - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder

9190  - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen
      mit Quercus robur
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Grundwasserabsenkung bis 2200 (nachrichtliche Darstellung)
>= 0,1 m bei gleichzeitigem Flurabstand <= 5 m

Grundwasserabsenkung (bis) unterhalb GOF

FFH-Gebiet DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach,
Raderveekes u. Lüttelforster Bruch"

9110 - Hainsimsen-Buchenwald

91E0* - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder

9190  - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen
      mit Quercus robur
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Untersuchung der FFH-Verträglichkeit
Anhang 5: DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u.
Lüttelforster Bruch"
Lebensraumtypen (Quelle: LANUV Abfrage 2024)

Grundwasserabsenkung bis 2200 (nachrichtliche Darstellung)
>= 0,1 m bei gleichzeitigem Flurabstand <= 5 m

Grundwasserabsenkung (bis) unterhalb GOF

FFH-Gebiet DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach,
Raderveekes u. Lüttelforster Bruch"

9110 - Hainsimsen-Buchenwald

91D0*  - Moorwälder
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Lebensraumtypen (Quelle: LANUV Abfrage 2024)

Grundwasserabsenkung bis 2200 (nachrichtliche Darstellung)
>= 0,1 m bei gleichzeitigem Flurabstand <= 5 m

Grundwasserabsenkung (bis) unterhalb GOF

FFH-Gebiet DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach,
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9110 - Hainsimsen-Buchenwald

91E0* - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder



Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

0 30 60
Meter ´
Dezember 2024

Kieler Institut für Landschaftsökologie

Anlage 6 Blatt 7
1

2 3
4

5 6
7

Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten
Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II
einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen
Untersuchung der FFH-Verträglichkeit
Anhang 5: DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u.
Lüttelforster Bruch"
Lebensraumtypen (Quelle: LANUV Abfrage 2024)

Grundwasserabsenkung bis 2200 (nachrichtliche Darstellung)
>= 0,1 m bei gleichzeitigem Flurabstand <= 5 m

Grundwasserabsenkung (bis) unterhalb GOF

FFH-Gebiet DE 4803-301 "Schwalm, Knippertzbach,
Raderveekes u. Lüttelforster Bruch"

9110 - Hainsimsen-Buchenwald

91E0* - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder

9190  - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen
 mit Quercus robur
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• Anlage 7:

Tab. 3: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes 
und Lüttelforster Bruch“ mit einer prognostizierten Grundwasseraufhöhung ≥ 
10 cm bzw. über die der LRT-spezifische Spanne hinaus  



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 2,65 2,76 -0,10 3

9110 2,62 2,76 -0,14 3

9110 2,65 2,80 -0,15 3

9110 2,55 2,70 -0,16 3

9110 2,57 2,74 -0,17 3

9110 2,58 2,77 -0,19 3

9110 2,69 2,88 -0,19 3

9110 2,51 2,70 -0,20 3

9110 2,61 2,82 -0,21 3

9110 2,50 2,72 -0,22 3

9110 2,60 2,82 -0,22 3

9110 2,58 2,81 -0,23 3

9110 2,57 2,81 -0,24 3

9110 2,68 2,92 -0,24 3

9110 2,54 2,78 -0,24 3

9110 2,68 2,92 -0,25 3

9110 2,55 2,80 -0,25 3

9110 2,47 2,75 -0,28 3

9110 2,40 2,73 -0,32 3

9110 2,44 2,77 -0,33 3

9110 2,46 2,80 -0,33 3

9110 2,39 2,72 -0,33 3

9110 2,43 2,76 -0,34 3

9110 2,60 2,94 -0,34 3

9110 2,52 2,86 -0,34 3

9110 2,36 2,71 -0,34 3

9110 2,53 2,88 -0,34 3

9110 2,53 2,88 -0,35 3

9110 2,48 2,83 -0,35 3

9110 2,62 2,97 -0,35 3

9110 2,51 2,86 -0,35 3

9110 2,55 2,90 -0,35 3

9110 2,68 3,02 -0,35 3

9110 2,48 2,83 -0,35 3

9110 2,39 2,74 -0,35 3

9110 2,39 2,74 -0,35 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 2,61 2,96 -0,35 3

9110 2,48 2,83 -0,35 3

9110 2,62 2,97 -0,35 3

9110 2,42 2,77 -0,35 3

9110 2,69 3,05 -0,35 3

9110 2,45 2,80 -0,36 3

9110 2,60 2,96 -0,36 3

9110 2,53 2,89 -0,36 3

9110 2,69 3,05 -0,36 3

9110 2,46 2,82 -0,36 3

9110 2,59 2,95 -0,36 3

9110 2,64 3,01 -0,36 3

9110 2,58 2,94 -0,36 3

9110 2,54 2,90 -0,37 3

9110 2,38 2,74 -0,37 3

9110 2,62 2,99 -0,37 3

9110 2,69 3,07 -0,37 3

9110 2,64 3,02 -0,38 3

9110 2,34 2,71 -0,38 3

9110 2,67 3,05 -0,38 3

9110 2,67 3,05 -0,38 3

9110 2,46 2,84 -0,38 3

9110 2,38 2,77 -0,39 3

9110 2,56 2,95 -0,39 3

9110 2,32 2,71 -0,39 3

9110 2,51 2,90 -0,39 3

9110 2,61 3,00 -0,40 3

9110 2,58 2,98 -0,40 3

9110 2,64 3,04 -0,40 3

9110 2,45 2,85 -0,40 3

9110 2,45 2,85 -0,40 3

9110 2,45 2,85 -0,40 3

9110 2,41 2,81 -0,40 3

9110 2,68 3,09 -0,41 3

9110 2,45 2,87 -0,42 3

9110 2,69 3,11 -0,42 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 2,41 2,83 -0,42 3

9110 2,66 3,08 -0,43 3

9110 2,68 3,11 -0,43 3

9110 2,37 2,80 -0,43 3

9110 2,55 2,99 -0,44 3

9110 2,36 2,80 -0,44 3

9110 2,62 3,06 -0,44 3

9110 2,61 3,06 -0,45 3

9110 2,33 2,78 -0,45 3

9110 2,65 3,10 -0,45 3

9110 2,46 2,91 -0,45 3

9110 2,69 3,15 -0,45 3

9110 2,44 2,90 -0,46 3

9110 2,42 2,88 -0,46 3

9110 2,58 3,04 -0,46 3

9110 2,51 2,97 -0,46 3

9110 2,59 3,06 -0,47 3

9110 2,46 2,92 -0,47 3

9110 2,64 3,11 -0,47 3

9110 2,60 3,07 -0,47 3

9110 2,28 2,76 -0,47 3

9110 2,50 2,97 -0,48 3

9110 2,62 3,10 -0,48 3

9110 2,48 2,96 -0,48 3

9110 2,51 3,00 -0,49 3

9110 2,62 3,12 -0,49 3

9110 2,32 2,82 -0,50 3

9110 1,25 1,75 -0,50 3

9110 1,84 2,35 -0,50 3

9110 1,66 2,16 -0,50 3

9110 2,56 3,07 -0,51 3

9110 1,89 2,40 -0,51 3

9110 2,40 2,91 -0,51 3

9110 1,23 1,74 -0,51 3

9110 1,95 2,46 -0,51 3

9110 2,62 3,13 -0,51 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 1,47 1,98 -0,51 3

9110 1,79 2,31 -0,52 3

9110 2,69 3,21 -0,52 3

9110 2,43 2,95 -0,52 3

9110 1,78 2,30 -0,52 3

9110 1,28 1,81 -0,52 3

9110 1,73 2,25 -0,52 3

9110 1,64 2,16 -0,52 3

9110 2,41 2,93 -0,53 3

9110 2,08 2,61 -0,53 3

9110 1,69 2,21 -0,53 3

9110 1,22 1,75 -0,53 3

9110 2,57 3,10 -0,53 3

9110 1,63 2,16 -0,53 3

9110 2,59 3,12 -0,53 3

9110 1,60 2,14 -0,53 3

9110 1,38 1,91 -0,53 3

9110 2,57 3,10 -0,53 3

9110 1,98 2,51 -0,53 3

9110 2,42 2,96 -0,54 3

9110 2,11 2,65 -0,54 3

9110 2,08 2,62 -0,54 3

9110 1,34 1,88 -0,54 3

9110 1,59 2,14 -0,54 3

9110 1,83 2,38 -0,55 3

9110 1,24 1,79 -0,55 3

9110 1,78 2,33 -0,55 3

9110 1,87 2,42 -0,55 3

9110 1,57 2,13 -0,55 3

9110 1,30 1,85 -0,55 3

9110 1,74 2,29 -0,56 3

9110 2,34 2,89 -0,56 3

9110 1,29 1,85 -0,56 3

9110 1,37 1,94 -0,56 3

9110 2,00 2,57 -0,56 3

9110 1,48 2,05 -0,57 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 1,27 1,84 -0,57 3

9110 1,80 2,37 -0,57 3

9110 2,43 3,00 -0,57 3

9110 2,43 3,00 -0,57 3

9110 1,26 1,83 -0,57 3

9110 1,59 2,16 -0,57 3

9110 1,74 2,31 -0,58 3

9110 2,55 3,13 -0,58 3

9110 2,58 3,16 -0,58 3

9110 1,25 1,83 -0,58 3

9110 1,62 2,20 -0,58 3

9110 2,28 2,87 -0,58 3

9110 1,61 2,19 -0,58 3

9110 1,35 1,93 -0,59 3

9110 1,34 1,94 -0,59 3

9110 1,41 2,00 -0,59 3

9110 1,75 2,35 -0,60 3

9110 2,20 2,80 -0,60 3

9110 1,56 2,17 -0,60 3

9110 1,40 2,00 -0,61 3

9110 1,67 2,27 -0,61 3

9110 2,22 2,83 -0,61 3

9110 1,61 2,22 -0,61 3

9110 2,23 2,84 -0,61 3

9110 1,48 2,10 -0,61 3

9110 1,45 2,07 -0,62 3

9110 2,44 3,06 -0,62 3

9110 1,57 2,19 -0,62 3

9110 1,30 1,92 -0,62 3

9110 1,34 1,97 -0,63 3

9110 1,23 1,85 -0,63 3

9110 1,53 2,16 -0,63 3

9110 1,38 2,01 -0,63 3

9110 1,80 2,43 -0,63 3

9110 1,61 2,25 -0,64 3

9110 1,47 2,10 -0,64 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 2,08 2,72 -0,64 3

9110 2,08 2,72 -0,64 3

9110 1,53 2,18 -0,64 3

9110 1,88 2,53 -0,65 3

9110 1,76 2,41 -0,65 3

9110 1,99 2,65 -0,65 3

9110 2,37 3,02 -0,66 3

9110 1,60 2,26 -0,66 3

9110 1,94 2,60 -0,66 3

9110 1,00 1,66 -0,66 3

9110 1,46 2,13 -0,67 3

9110 0,66 1,33 -0,67 3

9110 1,32 2,00 -0,67 3

9110 0,99 1,67 -0,68 3

9110 1,57 2,25 -0,69 3

9110 2,52 3,21 -0,69 3

9110 2,32 3,02 -0,70 3

9110 2,32 3,02 -0,70 3

9110 1,16 1,87 -0,71 3

9110 1,80 2,54 -0,73 3

9110 2,50 3,29 -0,79 3

9110 0,75 1,55 -0,80 3

9110 0,83 1,65 -0,82 3

9110 1,87 2,69 -0,82 3

9110 1,17 2,00 -0,83 3

9110 0,65 1,49 -0,84 3

9110 1,80 2,65 -0,85 3

9110 1,10 1,95 -0,85 3

9110 1,95 2,81 -0,86 3

9110 1,29 2,16 -0,87 3

9110 1,54 2,42 -0,88 3

9110 2,40 3,47 -1,07 3

9110 2,19 3,27 -1,07 3

9110 2,45 3,53 -1,08 3

9110 2,24 3,32 -1,08 3

9110 2,19 3,28 -1,08 3



Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

9110 2,09 3,18 -1,08 3

9110 1,98 3,07 -1,09 3

9110 2,55 3,64 -1,09 3

9110 2,31 3,40 -1,09 3

9110 2,28 3,37 -1,09 3

9110 2,11 3,21 -1,10 3

9110 2,03 3,13 -1,10 3

9110 2,58 3,68 -1,10 3

9110 1,88 2,99 -1,10 3

9110 2,43 3,53 -1,11 3

9110 1,75 2,86 -1,11 3

9110 2,18 3,29 -1,11 3

9110 2,01 3,12 -1,11 3

9110 2,66 3,78 -1,11 3

9110 1,91 3,03 -1,12 3

9110 2,48 3,59 -1,12 3

9110 1,83 2,95 -1,12 3

9110 2,36 3,48 -1,12 3

9110 2,16 3,29 -1,13 3

9110 1,73 2,86 -1,13 3

9110 2,63 3,76 -1,13 3

9110 2,01 3,14 -1,13 3

9110 2,44 3,57 -1,13 3

9110 1,84 2,97 -1,13 3

9110 2,35 3,49 -1,14 3

9110 1,79 2,93 -1,14 3

9110 1,60 2,74 -1,14 3

9110 2,21 3,35 -1,14 3

9110 2,24 3,38 -1,14 3

9110 2,51 3,65 -1,14 3

9110 2,07 3,21 -1,15 3

9110 2,40 3,55 -1,15 3

9110 1,66 2,80 -1,15 3

9110 1,37 2,52 -1,15 3

9110 1,84 2,99 -1,15 3

9110 2,23 3,38 -1,15 3











Code_LRT FLAB2021 FLAB2200 Differenz Betroffenheit

91E0* 1,25 1,36 -0,11 3

91E0* 0,94 1,05 -0,11 3

91E0* 0,97 1,08 -0,11 3

91E0* 0,98 1,11 -0,13 3

91E0* 0,94 1,07 -0,13 3

91E0* 0,90 1,06 -0,15 3

91E0* 0,90 1,06 -0,16 3

91E0* 0,90 1,06 -0,16 3

91E0* 0,98 1,14 -0,16 3

91E0* 0,85 1,01 -0,16 3

91E0* 0,97 1,15 -0,18 3

91E0* 0,92 1,13 -0,21 3

91E0* 0,92 1,15 -0,23 3

91E0* 0,92 1,15 -0,23 3

91E0* 0,99 1,24 -0,25 3

91E0* 0,99 1,24 -0,25 3

91E0* 0,78 1,04 -0,26 3

91E0* 0,74 1,01 -0,27 3

91E0* 0,85 1,13 -0,28 3

91E0* 0,98 1,27 -0,28 3

91E0* 0,77 1,06 -0,29 3

91E0* 0,74 1,05 -0,31 3

91E0* 0,76 1,07 -0,31 3

91E0* 0,71 1,04 -0,33 3

91E0* 0,96 1,32 -0,35 3

91E0* 0,70 1,07 -0,36 3

91E0* 0,84 1,21 -0,37 3

91E0* 0,67 1,04 -0,37 3

91E0* 0,66 1,07 -0,41 3

91E0* 0,66 1,07 -0,41 3

91E0* 0,94 1,35 -0,42 3

91E0* 0,84 1,44 -0,59 3

91E0* 0,69 1,29 -0,59 3

91E0* 0,87 1,48 -0,61 3
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